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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Das Magazin Golf Faszination & Lifestyle wird 
an über 600 sorgfältig ausgewählten Verteil-
stellen zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt:  

/  / Golfplätze
 Region Bayern
 Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken,  
 Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern,  
 München 
 Region Österreich
 Ellmau, Kitzbühel, Zell am See
/  / Golfakademie
/  / Golfhouse
/  / Unternehmen
/  / Banken 

 Apotheker- und Ärztebank München,  
 Raiffeisenbanken, Sparkassen,  
 Privatbanken

/  / Automobilunternehmen Bayern z.B. 
 Audi, Porsche, Mercedes, Volvo, VW, BMW,  
 Maserati, Lamborghini, Bugatti, Lotus

/  / FC Bayern
/  / Fitting Center
/  / Fitnessstudios
/  / Restaurant-Hotels
/  / Fachärzte
/  / Zahnärzte
/  / Architekten
/  / Ingenieure
/  / Steuerkanzleien
/  / Rechtsanwälte
/  / Immobilienunternehmen 
/  / Buchhandel–Zeitungskiosk
/  / Mittelständische Unternehmen
/  / NEU: An allen Tankstellen 

 Regensburg, Straubing, Landshut,  
 Ingolstadt, Nürnberg, München

/  / u.v.m.

Zur Weitergabe an Ihre Kunden  
erhalten alle Inserenten das Magazin 
Golf Faszination & Lifestyle zur  
kostenlosen Auslage. 

Zudem wird die aktuelle Ausgabe des 
Magazins Golf Faszination & Lifestyle 
über die Geschäftsstellen der betei-
ligten Medien verteilt und unseren Le-
sern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ob über mobile Endgeräte oder  
bequem am Computer: 
Unter www.golf-faszination.de  
stehen alle Inhalte der aktuellen 
Ausgabe des Magazins zum  
digitalen Durchblättern zur  
Verfügung.

Dadurch erreichen Sie Personen mit 
einer hohen Kaufkraft und einem  
gehobenen Einkommensniveau. 

Das Magazin wird über die Medien 
der Mediengruppe Attenkofer inten-
siv beworben.
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DAS
Ihr Golfplatz wird bestmöglich auf einer bzw. zwei Doppelseite(n) präsentiert 
inkl.Texterstellung. Und das zu besten Konditionen.

GOLFPLATZ-SPEZIAL

DIE

Wecken Sie Emotionen für Ihre Produkte, Ihr Unternehmen oder Ihre Dienstleistungen 
und präsentieren Sie sich mit einer erstklassigen Image-Anzeige.

IMAGE-ANZEIGE

MÖGLICHE FORMATE
Anzeige 1/1: 
210 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 216 mm x 303 mm
 
Anzeige 2/1: 
420 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 426 mm x 303 mm

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig 

gelieferte Anzeigenmotive. Daten sind stets 

im PDF/X-1a:2001 Format, mit eingebetteten 

Schriften, 300 dpi und 3 mm Beschnitt (um-

laufend) zu liefern. Die Farben müssen für den 

Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf abwei-

chende Sonder- oder Schmuckfarben kann 

keine Rücksicht genommen werden. 



ANZEIGE AUF  
UMSCHLAGSEITEN

Sie wollen beste Beachtung?
Mit der Premium-Platzierung 
auf einer Umschlagseite, ge-
nießt Ihr Anzeigenmotiv maxi-
male Wahrnehmung.

UMSCHLAGSEITEN U2 | U3 | U4

F-TYPE

RENT

Einfach buchen, abholen und losfahren. Jaguar RENT ist nicht
nur ein Mietservice, sondern die neue Art der Mobilität.

Auto Bierschneider British Cars GmbH & Co. KG
Drygalski-Allee 37, 81477 München, Tel.: 089 724040-0, E-Mail: info_bc@bierschneider.de

Industriestr. 1, 91171 Greding, Tel.: 08463 602944-500, E-Mail: jlr.greding@bierschneider.de

• Teleskoptechnik
• Frontzahndesign
• Funktion und Ästhetik
• Totalprothetik
• Veneertechnik
• Zahnversorgung der Extraklasse
• Vollkeramik
• Epithesen
• Implantate
• Schienentherapie
• CAD / CAM
• Kieferorthopädie
• Sportschutz
• Schnarchschutz
• ClearAligner
• Schnellreparaturen

Zur Drehscheibe 1 | 92637 Weiden
Tel. 0961 36111 | Fax 0961 34418 | info@dental-technik-hartwich.de www.dental-technik-hartwich.de

Bei Dental-Technik Hartwich 
vereint sich revolutionäre Technik 
mit handwerklicher Perfektion. 
Fortschrittliche Teleskop- und 
Veneertechnik ermöglicht eine 
Zahnversorgung der Extraklasse. 
Hier wird das komplette Spektrum 
der Dentaltechnik abgedeckt  – 
inklusive ClearAligner, Implantate, 
Vollkeramiken und Totalprothetik. 
Wenn Moderne auf Tradition trifft, 
entsteht ein überzeugendes 
Zusammenspiel aus Funktion  
und Nutzerfreundlichkeit.

Mehr erfahren
Jepsen-Autogruppe.de

Egal ob Sportler oder Verein, an unseren ACHT Standorten
mit SIEBENMarken findet jeder das passende Fahrzeug.

Audi Zentrum Regensburg | Volkswagen Zentrum Regensburg | Porsche Zentrum Regensburg | Autohaus West Regensburg
Autohaus Jepsen Neutraubling | Škoda Jepsen Automobile Neutraubling | Autohaus Wiedmann Saal (Audi) | Volkswagen Autohaus Wiedmann Saal

EUER
SPORTLERHERZ,
UNSERE
LEIDENSCHAFT,
EIN ZIEL!

DIE

MÖGLICHE FORMATE
Anzeige 1/1: 
210 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 216 mm x 303 mm 
Anzeige 2/1: 
420 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 426 mm x 303 mm

Sie wollen auf Ihr Unternehmen,
Ihre besonderen Serviceleistungen
aufmerksam machen? 

Dann buchen Sie eine PR-Anzeige! 

PR-ANZEIGE
Unsere Redakteure helfen Ihnen dabei, Ihre potentiellen 
Kunden bestmöglich anzusprechen und erstellen auf 
Anfrage auch Text und Bild für Sie. Die Präsentation er-
folgt im modernen Layout des Magazins und fügt sich 
somit perfekt ins Umfeld ein.

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig ge-

lieferte Anzeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-

1a:2001 Format, mit eingebetteten Schriften, 300 dpi 

und 3 mm Beschnitt (umlaufend) zu liefern. Die Farben 

müssen für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf 

abweichende Sonder- oder Schmuckfarben kann kei-

ne Rücksicht genommen werden. 



MÖGLICHE FORMATE 
Panorama 2/1: 
420 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 426 mm x 303 mm

PANORAMASEITEN
Begeistern Sie die Leser mit zwei zusam-
menhängenden Seiten über den Bund des 
Magazins. Beste Aussichten und beeindru-
ckende Wirkung für Ihre Botschaft.

FORMATE

Online-Veröffentlichung auf 
www.golf-faszination.de
www.golf-faszination.at
www.golf-faszination.cz

SONDERLEISTUNGEN

Datenschutzhinweis: 
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung verwendet werden. Sie haben jederzeit das Recht, per Mail, per Fax oder pos-
talisch Auskunft zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie insbesondere das Recht auf Berichtigung oder Löschung der Daten im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung.  
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter www.idowa.de/datenschutz

Bei jedem Auftrag sind zwei Korrekturläufe im Preis inklusive. Für jeden 
weiteren Korrekturlauf werden 50,- Euro berechnet. 

Buchung über eine Agentur: Anzeigenpreise zzgl. 15% AE-Provision. 

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig gelieferte Anzeigenmotive. 
Daten sind stets im PDF/X-1a:2001 Format, mit eingebetteten Schriften, 
300 dpi und 3 mm Beschnitt (umlaufend) zu liefern. Die Farben müssen 
für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf abweichende Sonder- oder 
Schmuckfarben kann keine Rücksicht genommen werden. 

Im Falle einer Stornierung bis spätestens zum Anzeigenschluss* behält 
sich der Verlag die Berechnung einer Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 50 % der Auftragssumme vor. Eine Stornierung Datenunterlagen-
schluss mann nicht mehr berücksichtigt werden. Der Verlag behält sich 
vor, die volle Berechnung gemäß vorliegendem Auftrag, vor.
*Anzeigeschluss für die jeweiligen Ausgaben:
31.12.2024 Ausgabe April 2025
30.04.2025 Ausgabe Juni 2025
30.05.2025 Ausgabe August 2025

UND PREISE

Bezeichnung U4 U3 | U2 2/1 | Panorama 1/1

Image (Breite x Höhe)
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

420 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

Platzierung Umschlag/Hinten Umschlag Innen Innenteil Innenteil

Anzeigenpreis 2.299,- Euro* 2.199,- Euro* 2.790,- Euro* 1.800,- Euro*

Aufpreis für Gestaltung
einer Imageanzeige

189,- Euro* 189,- Euro* 369,- Euro* 189,- Euro*

Mehr erfahren
Jepsen-Autogruppe.de

Egal ob Sportler oder Verein, an unseren ACHT Standorten
mit SIEBENMarken findet jeder das passende Fahrzeug.

Audi Zentrum Regensburg | Volkswagen Zentrum Regensburg | Porsche Zentrum Regensburg | Autohaus West Regensburg
Autohaus Jepsen Neutraubling | Škoda Jepsen Automobile Neutraubling | Autohaus Wiedmann Saal (Audi) | Volkswagen Autohaus Wiedmann Saal

EUER
SPORTLERHERZ,
UNSERE
LEIDENSCHAFT,
EIN ZIEL!

• Teleskoptechnik
• Frontzahndesign
• Funktion und Ästhetik
• Totalprothetik
• Veneertechnik
• Zahnversorgung der Extraklasse
• Vollkeramik
• Epithesen
• Implantate
• Schienentherapie
• CAD / CAM
• Kieferorthopädie
• Sportschutz
• Schnarchschutz
• ClearAligner
• Schnellreparaturen

Zur Drehscheibe 1 | 92637 Weiden
Tel. 0961 36111 | Fax 0961 34418 | info@dental-technik-hartwich.de www.dental-technik-hartwich.de

Bei Dental-Technik Hartwich 
vereint sich revolutionäre Technik 
mit handwerklicher Perfektion. 
Fortschrittliche Teleskop- und 
Veneertechnik ermöglicht eine 
Zahnversorgung der Extraklasse. 
Hier wird das komplette Spektrum 
der Dentaltechnik abgedeckt  – 
inklusive ClearAligner, Implantate, 
Vollkeramiken und Totalprothetik. 
Wenn Moderne auf Tradition trifft, 
entsteht ein überzeugendes 
Zusammenspiel aus Funktion  
und Nutzerfreundlichkeit.

Weil man die Trolleys für den Transport kleinteilig und 
schnell auseinandernehmen kann, finden sie sogar in 
vielen Sportwagen mit kleinem Stauraum Platz. Den 
Walker kann man auch zusammenklappen.  
Ein wichtiger Faktor ist das Gewicht. Keine sechs Kilo 
wiegen die Titan- und Carbon-Trolleys der Marke Ga-
laxy. Das Material ist nicht nur extrem leicht, sondern 
auch besonders stabil. Die Edelstahl-Elektrotrolleys von 
Galaxy sind mit 7,2 Kilo nur wenig schwerer. 
Auf Komfort muss man bei all unseren Marken und Bau-
reihen trotzdem nicht verzichten: Die Halter für Schirm 
und Scorekarte sowie eine Tasche zum Transport sind 
immer mit dabei. Wer gerne in hügeligem Gelände 
spielt, kann seinen Trolley zusätzlich mit einer magne-
tischen Parkbremse ausrüsten.

Auch Pushtrolleys bieten Sie an. Worauf sollte man hier 
beim Kauf achten?
Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie drei Räder haben. 
Welche Farbe die Räder haben, können Sie bei uns sogar 
aussuchen und Ihren Trolley so persönlicher gestalten. 
Stabil und wetterbeständig sollte er sein, so wie unser 
Golf Push Trolley Cushy S mit seinem Edelstahlkorpus. 
Auch das Handling passt: Durch ein pfiffiges Klicksystem 
kann man ihn in Sekundenschnelle auf-, abbauen und 
zusammenklappen. Für noch mehr Komfort sorgen die 
Fußbremse und die höhenverstellbare Griffstange mit 
Ledergriff.

Das Interview führte:
Manuela Drossard-Peter

Herr Grötsch, wie kam es dazu, dass Sie das Geschäft 
mit Golftrolleys für sich entdeckten?
Markus Grötsch: Mein erstes Produkt war eine solarbe-
triebene Golfballwaschanlage mit Platz für Werbetafeln. 
Der Erfolg auf den Golfplätzen blieb aber aus, mir fehl-
ten die richtigen Partner. 
Der Erfolg kam dann aber mit dem Wechsel in die 
Trolleybranche. Mit starken Partnern und viel Schweiß 
konnten wir uns schnell im Markt etablieren.

Was zeichnet Ihre Elektrotrolleys aus?
Unsere Baureihen Streaker und Walker haben vieles 
gemeinsam: Sie sind absolut zuverlässig und optisch 
flexibel: Für alle, die es glänzend mögen, fertigen wir 
die Edelstahl-Trolleys mit polierter Silber-Oberfläche. 
Dezenter wirkt die matte Pulverbeschichtung. Was die 
Form betrifft, können Kunden zwischen geschwungen 
und geradlinig wählen. 

Interview Markus Grötsch

I N S O T E C  G M B H  / /  K N O R R S T R A S S E  2 1  / /  9 2 6 6 0  N E U S T A D T / W N   / /   T e l .  + 4 9  ( 0 )  9 6 0 2  /  1 2  2 4   / /   s h o p @ t r e n d g o l f . d e  / /  s e r v i c e @ g a l a x y g o l f . d e

D E R  E L E K T R O  G O L F T R O L L E Y

ab 1.990 €

I T ‘ S  Y O U R  C H O I C E !

C A R B O N , C A R B O N , 
T I T A N T I T A N 
E D E L S T A H LE D E L S T A H L

O D E R

J E T Z T  E R H Ä LT L I C H  I N

THE TROLLEY MAN

„Wir kennen die Bedürfnisse der Golfer und arbeiten 
dafür, ihre Golfrunde noch schöner und komfor-
tabler zu machen“: Dieser Überzeugung ist Markus 
Grötsch, Inhaber der INSOTEC GmbH. Golftrolleys 
aus Titan, Edelstahl und Carbon sind seit 2011 das 
Markenzeichen des Unternehmens aus Neustadt an 
der Wald naab. Womit Spieler passend ausgerüstet 
sind und was es bei der Wahl des Equipments zu 
beachten gilt, erzählt Grötsch im Interview. 
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DER SPEZIALIST FÜR ELEKTROTROLLEYS

Dr. Christian Schrank

Ein Chirurg mit 

 Leib 

 Seele

www.dr-schrank.de
Seestraße 43                       
82211 Herrsching am Ammersee

Tel. +49 (0)8152 29150
Fax +49 (0)8152 29151

info@dr-schrank.de
www.dr-schrank.de

• Plastische und Ästhetische Chirurgie

• Sinn für Harmonie und Streben nach Perfektion

• Optimale Behandlungserfolge 

• SMAS-Face-Neck-Lift: die Königsdisziplin

• Strahlende Augen dank Stirn-Brau-Lift

• Facharzt mit internationalem Renommee 

Ästhetik
am Ammersee
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Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig gelieferte An-

zeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-1a:2001 Format, 

mit eingebetteten Schriften, 300 dpi und 3 mm Beschnitt 

(umlaufend) zu liefern. Die Farben müssen für den Vierfarb-

druck (4c) optimiert sein. Auf abweichende Sonder- oder 

Schmuckfarben kann keine Rücksicht genommen werden. 

169,- Euro*
pro Anzeigenbuchung



IHR ONLINE-EINTRAG

Unter golf-faszination.de, golf-faszination.at, golf-faszination.cz
bieten wir Ihnen die Online-Veröffentlichung unseres Magazins Golf - Faszination & Lifestyle. 

AUSGABEN 2025 / 2026

APRIL – JUNI – AUGUST   Herausgeber: Mediengruppe Attenkofer
        Straubinger Tagblatt – Landshuter Zeitung
        Abendzeitung
        espresso
        Niederbayern TV 
        idowapro GmbH & Co. KG
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169,- Euro



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Werbungtreibende

1. Anzeigenauftrag: Anzeigenauftrag im Sinne der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung eines oder 
mehrerer Werbemittel (Anzeigen, PR, redaktionelle 
Anzeigen) eines Werbungtreibenden („Auftragge-
ber“) in einer oder mehreren vom Verlag („Auftrag-
nehmer“) vermarkteten Publikationen. Werbung für 
Waren bzw. Leistungen von mehr als einem Wer-
bungtreibenden innerhalb eines Auftrags bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen oder durch E-Mail 
geschlossenen Vereinbarung.

2. Geltungsbereich: Für den Werbeauftrag gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Verlags. Die Gültigkeit etwaiger Allge-
meiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht überein-
stimmen, ausdrücklich ausgeschlossen

3. Preise: Aufträge werden nach der jeweils gültigen 
Preisliste in direkter Abwicklung zwischen dem Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer berechnet, die 
einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. Bei 
Buchung über einen Werbungsmittler (Werbeagen-
tur) gelten die Preise nach der jeweiligen Preisliste 
zzgl. 15%.

4. Werbeagenturen: Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Ab-
rechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an 
die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus 
dem Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni 
und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision fällt 
nur bei Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie 
wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen 
vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag 
unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, ihr 
die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druck-
unterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als 
Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Auf-
träge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zwei-
fel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtä-
tigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. 
Anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in 
deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. So-
weit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der 
Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur zu-
stande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber 
werden, muss dies gesondert unter namentlicher 
Nennung des Werbungtreibenden vereinbart wer-
den. Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur 
einen Mandatsnachweis zu verlangen.

5. Anzeigen-Stornierung: Die Stornierung eines 
Anzeigenauftrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Im Falle einer Stornierung eines be-

stehenden Auftrags bis zum Anzeigenschluss wer-
den dem Auftraggeber 50% der Auftragssumme als 
pauschales Ausfallhonorar berechnet. Der Auftrag-
nehmer ist frei darin, anstelle der Pauschale den 
ihm tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu 
machen. Eine Stornierung nach Anzeigenschluss ist 
nicht möglich. Letzter Rücktrittstermin für Titel- und 
Umschlagseiten ist 90 Tage vor Anzeigenschluss.

6. Platzierungswünsche: Der Verlag kann Platzie-
rungswünsche vormerken und versuchen, sie im 
Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen.

7. Konkurrenzausschluss: Ein Ausschluss von 
Aufträgen von Mitbewerbern kann weder für eine 
bestimmte Ausgabe noch für einen bestimmten 
Zeitraum zugesichert werden. es ist daher nicht 
ausgeschlossen, dass Konkurrenten des Auftragge-
bers in derselben Ausgabe und in Platzierungsnähe 
Werbung schalten.

8. Geheimhaltungsvereinbarung: Auftragnehmer 
und Auftraggeber verpflichten sich, über alle Ein-
zelheiten des Auftrages sowie über Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, über die sie im Rahmen der 
Abwicklung dieses Auftrages Kenntnis erlangen, 
Stillschweigen zu bewahren. Die Verpflichtung be-
steht auch nach der Beendigung des Vertragsver-
hältnisses fort.

9. Kenntlichmachung von Werbemitteln: Werbe-
mittel werden vom Verlag durch Zusätze als solche 
kenntlich gemacht, wenn aus der Platzierung oder 
aufgrund der Gestaltung des Werbemittels dessen 
werbliche Absicht nicht deutlich genug hervorgeht.

10. Ablehnungsbefugnis: Der Verlag behält sich 
vor, Werbeaufträge wegen ihres Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen 
bzw. zu sperren, wenn der Inhalt gegen Gesetze, 
behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten 
verstößt oder die Veröffentlichung der Werbung für 
den Anbieter unzumutbar ist. Dies gilt auch für ein-
zelne Werbemittel im Rahmen eines Abschlusses. 
Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Darüber hinaus kann 
der Verlag eine bereits veröffentlichte Werbung 
zurückziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich 
Änderungen der Inhalte in der Werbung selbst bezie-
hungsweise hinter der Werbung oder durch die Ver-
weise vornimmt, und hierdurch die Voraussetzungen 
von Satz 1 dieser Ziffer erfüllt werden.

11. Urheberrechte: Die durch den Verlag gestalteten 
Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dür-
fen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verla-
ges weiterverarbeitet oder genutzt werden.

12. Nutzungsrechte für geliefertes Material: Mit der 

Lieferung von durch den Verlag zu verarbeitendem 
Material (z. B. Texte, Fotos) erklärt der Auftraggeber, 
dass er in Besitz der für die gewünschte Veröffent-
lichung (z. B. Print, Online) erforderlichen Nutzungs-
rechte ist. Sofern Personen (z. B. Mitarbeiter, Kun-
den) abgebildet sind, versichert der Auftraggeber, 
dass diese mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind. Die Dokumentation des Einverständnisses 
obliegt dem Auftraggeber. Der Auftraggeber stellt 
den Verlag von allen Ansprüchen Dritter, die im Zu-
sammenhang mit der Veröffentlichung angelieferten 
Materials geltend gemacht werden, frei.

13. Sorgfaltspflicht und Freistellung: Der Verlag 
verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet 
jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irre-
geführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht 
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für 
das Werbemittel zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle 
Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, ins-
besondere aufgrund presserechtlicher und gesetz-
licher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem 
Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streu-
ung ergeben können. Für den Fall der Erstellung von 
Inhalten durch den Verlag ist dieser mit Abnahme 
der Inhalte durch den Auftraggeber von der Haftung 
und Ansprüchen Dritter freigestellt. Der Verlag be-
hält sich gemäß Ziffer 10 vor, Anzeigenaufträge we-
gen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

14. Druckunterlagen: Vom Auftraggeber können 
druckfertige Dateien nach technischer Vorgabe 
durch den Auftragnehmer bis spätestens zum An-
zeigenschluss kostenfrei angeliefert werden. Für 
die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unver-
züglich Ersatz an. Der Aufwand für die Bearbeitung 
oder Aufbereitung mangelhaft angelieferter Druck-
unterlagen wird gemäß jeweils gültiger Preisliste 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Ver-
lag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten.

15. Mängel: Entspricht die Veröffentlichung der 
Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Be-
schaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftragge-
ber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung in einem anderen Werbemittel, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder 
des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. 
Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese 
einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des 
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Inhalts, des Schuldverhältnisses und der Gebote von 
Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis 
zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht 
oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßi-
gen Kosten möglich wäre. Reklamationen müssen 
(außer bei nicht offensichtlichen Mängeln) innerhalb 
von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend ge-
macht werden. Reklamationen bei nicht offensicht-
lichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht 
werden.

16. Haftung des Auftragnehmers: Die Haftung des 
Auftragnehmers ist grundsätzlich begrenzt auf Vor-
satz und/oder grobe Fahrlässigkeit des Verlags, 
dessen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Im Falle 
von einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragneh-
mer nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Kardinalpflicht), wobei die Haftung auf den 
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt 
ist, somit auf solche Schäden, mit deren Entstehung 
im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet 
werden muss. Für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer, eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers beruhen, haftet der Auftragnehmer 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eine darüber-
hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist aus-
geschlossen, insbesondere eine Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit bei nicht wesentlichen Vertragspflich-
ten. Insbesondere haftet der Auftragnehmer auch 
nicht für Leistungsstörungen außerhalb seiner Risi-
kosphäre, insbesondere bei Störungen im Internet, in 
Folge höherer Gewalt (einschließlich Epidemien und 
Pandemien) oder durch Störung des Arbeitsfriedens 
sowie im Falle einer Betriebsunterbrechung bzw. bei 
einem Systemausfall. Der Auftragnehmer haftet nicht 
für Verluste, die dem Auftraggeber durch seine feh-
lende Mitwirkung bei der Erfüllung des Auftrages ent-
stehen. Dies gilt insbesondere für einen Verlust von 
Daten und/oder Programmen, soweit es der Auftrag-
geber unterlassen hat, Datensicherungen durchzu-
führen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsge-
setzes und des Telekommunikationsgesetzes bleiben 
unberührt.

17. Verjährung: Alle gegen den Verlag gerichteten An-
sprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren 
innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Ver-
halten beruhen.

18. Korrekturabzüge: Korrekturabzüge werden dem 
Auftraggeber zur Abnahme geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftrag-
geber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so 
gilt die Genehmigung zum Druck erteilt. Zwei Korrek-
turläufe sind bei jedem Auftrag inklusive, jeder weite-

re Korrekturlauf wird nach jeweils gültiger Preisliste 
berechnet.

19. Technische Veränderungen des Magazins oder 
der Webseite, z. B. Format, Papier, Online- Darstel-
lung liegen im Ermessen des Verlages. Der Verlag darf 
Anzeigen auch ohne Rücksprache mit dem Auftrag-
geber in anderen Medien seines Portfolios, insbeson-
dere Onlinemedien, veröffentlichen.

20. Rechnung, Zahlungsverzug und Stundung: Die 
Rechnungsstellung erfolgt sofort nach Vertragsab-
schluss, spätestens aber 14 Tage nach erstmaliger 
Veröffentlichung des Werbemittels. Die Rechnung 
ist sofort nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Voraus-
zahlung vereinbart ist. Unberechtigte Abzüge werden 
nachbelastet. Übersteigt die Belegungsdauer einen 
Monat, wird vor Beginn einer Belegungsdauer eine 
Rechnung über den kommenden Belegungszeit-
raum gestellt. Der Auftragnehmer behält sich ferner 
das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften, Nach-
berechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen 
innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstel-
lung vorzunehmen. Für elektronische Bezahlsysteme 
gelten jeweils gesonderte Bedingungen. Bei Zah-
lungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann 
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines lau-
fenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Werbeschaltungen ohne Rücksicht 
auf das ursprünglich vereinbarte Zahlungsziel Vor-
auszahlung verlangen. Dasselbe gilt beim Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers. Eine Zurückbehaltung von Zahlun-
gen durch den Auftraggeber aufgrund ausstehender 
Leistungen aus anderen Aufträgen mit dem Verlag 
ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung mit Forderun-
gen gegen den Verlag ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

21. Belegexemplar: Der Verlag stellt dem Auftragge-
ber ein – auf Wunsch auch mehrere – Belegexemp-
lar(e) zur Verfügung.

22. Gestaltungs-Kosten: Kosten für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen.

23. Aufbewahrungspflicht: Druckunterlagen werden 
nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Schriftformklausel: Im Einzelfall getroffene, in-
dividuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist die 
Schriftform erforderlich.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen der 
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a.) Datenschutz: Der Verlag wickelt die Werbeauf-
träge nach den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen ab und verarbeitet auf dieser Grund-
lage personenbezogene Daten. Für weiterführende 
datenschutzrechtliche Informationen, insbesondere  
zu Ihren Rechten als Betroffene/r verweist der Ver-
lag auf seine Datenschutzerklärung. Diese finden Sie 
unter https://www.idowa.de/datenschutz/ . Sofern 
der Verlag in Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Werbeaufträgen Dritte beauftragt, schließt er dazu mit 
dem Dritten einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 
Maßgabe von Art. 28 DSGVO ab. Sollte der Auftrag-
geber durch Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. 
dem Einsatz von Cookies oder Zählpixeln, Daten aus 
der Schaltung von Werbemitteln auf den Onlineange-
boten des Anbieters gewinnen oder sammeln, sichert 
der Auftraggeber zu, dass er bei Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung von personenbezogenen Daten die 
jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Vorgaben 
einhalten wird. Setzt der Auftraggeber Systeme eines 
Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch dieser die 
jeweiligen Vorgaben einhält. Der Verlag ist berechtigt, 
Werbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des 
Auftraggebers auf Produktebene in angemessenem 
Umfang zu Marktforschungszwecken selbst zu nutzen 
oder an anerkannte Marktforschungsunternehmen 
und/oder an Unternehmen, die sich mit der Erhebung 
und Auswertung solcher Informationen beschäftigen, 
weiterzuleiten. Ist der Auftraggeber dazu nicht bereit, 
hat er dies dem Auftragnehmer bei Vertragsschluss 
schriftlich mitzuteilen.
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b.) Erfüllungsort: Das Rechtsverhältnis zwischen 
Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem 
Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Straubing.

c.) Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland

d.) Hinweis zur Streitbeilegung: Die Europäische 
Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online- Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) 
bereit. Die Mediengruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung ist zu der Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.
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